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5 Netzanschluss (Hausanschluss) 

5.1 Art der Versorgung 

(1) Die Nennspannung des Niederspannungsnetzes beträgt 230/400 V. Die Betriebsspan-

nung an der Übergabestelle (in der Regel der Hausanschlusskasten) liegt im Toleranzbereich 

nach DIN IEC 60038 (VDE 0175). In DIN EN 50160 sind weitere Merkmale der Spannung 

angegeben. 

(2) Grundsätzlich erhält jedes zu versorgende Gebäude einen eigenen Netzanschluss, der 

mit dem Niederspannungsnetz des Netzbetreibers verbunden ist. Ein Gebäude liegt vor, 

wenn es über eine eigene Hausnummer und Hauseingänge bzw. eigene Treppenräume ver-

fügt. 

(3) Die Versorgung mehrerer Gebäude (z.B. Doppelhäuser oder Reihenhäuser) aus einem 

gemeinsamen Netzanschluss ist dann zulässig, wenn der Hausanschlusskasten in einem für 

alle Gebäude gemeinsamen Hausanschlussraum zusammen mit den Zählerplätzen errichtet 

wird. Für das Betreten des Hausanschlussraumes durch den Anschlussnehmer sowie den 

Netzbetreiber und die Verlegung von Zuleitungen zu den Stromkreisverteilern in den einzel-

nen Gebäuden bewirkt der Eigentümer eine rechtliche Absicherung, vorzugsweise in Form 

einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit. Sollten im konkreten Fall der Eigentümer 

und der Anschlussnehmer nicht personengleich sein, so sorgt der Anschlussnehmer gegen-

über dem Eigentümer für die Durchführung dieser Verpflichtung. Anschlussnehmer, Betrei-

ber der elektrischen Anlage und der Netzbetreiber müssen unabhängig voneinander Zutritt 

zu diesem Hausanschlussraum haben. 

(4) Werden mehrere Netzanschlüsse in einem Gebäude bzw. auf einem Grundstück errich-

tet, stellen Planer, Errichter sowie Betreiber der elektrischen Anlagen durch geeignete Maß-

nahmen sicher, dass eine eindeutige elektrische Trennung der angeschlossenen Anlagen ge-

geben ist. 

5.2 Anschlusseinrichtungen in Gebäuden 

(1) Die Hausanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden sind gemäß DIN 18012 unter-

zubringen: 

– in Hausanschlussräumen 

– an Hausanschlusswänden 

– in Hausanschlussnischen 
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(2) In Räumen, in denen die Umgebungstemperatur dauernd 30 °C übersteigt, sowie in feu-

er- oder explosionsgefährdeten Räumen / Bereichen dürfen gemäß DIN 18012 der Hausan-

schlusskasten und/oder der Hauptverteiler nicht untergebracht werden. Es sind die Landes-

bauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-Richtlinie des jeweiligen 

Bundeslandes zu berücksichtigen. 

5.3 Anschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden 

Die Hausanschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden sind gemäß DIN 18012 in Ab-

stimmung mit dem Netzbetreiber unterzubringen: 

– in Hausanschlusssäulen 

– an Gebäudeaußenwänden 

– in Zähleranschlusssäulen 

– in ortsfesten Schalt- und Steuerschränken5 

 

5.4 Kabelhausanschluss 

(1) Der Planer oder Errichter stimmt die Art der Hauseinführung mit dem Netzbetreiber ab. 

Der Netzbetreiber sorgt bei Kabelanschlüssen im Gebäude für einen wasserdichten Ab-

schluss des Kabels in dem Schutzrohr der Hauseinführung, dessen Einbau der Anschluss-

nehmer veranlasst. Wünscht der Anschlussnehmer einen gas- oder druckwasserdichten Ab-

schluss, so wird dieser, in Abstimmung mit dem Netzbetreiber, von ihm selbst veranlasst. 

(2) Erforderliche bauliche Maßnahmen, z. B. für den Außenwandeinbau von Hausanschluss-

kästen, Aussparungen für Hausanschluss-/Zähleranschlusssäulen in Zäunen, Mauern und 

ähnlichem, veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben des Netzbetreibers. 

5.5 Freileitungshausanschluss 

(1) Der Anschlussnehmer stellt sicher, dass die Anschlusswand im Falle eines Wandan-

schlusses bzw. der Dachstuhl im Falle eines Dachständeranschlusses eine ausreichende Fes-

tigkeit für die durch die Leitungen oder Kabel hervorgerufene Belastung aufweist. 

                                           
5  Siehe Technische Richtlinie „Anschlussschränke im Freien“, herausgegeben vom VDN. 
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(2) Erforderliche bauliche Verstärkungen sowie alle notwendigen Maßnahmen, z. B. für 

– den Einbau von Mauerwerksdurchführungen 

– den Einbau von Isolatorenstützen und Abspannvorrichtungen 

veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben des Netzbetreibers. 

(3) Bei Umstellung des Netzanschlusses (z. B. von Freileitungsbauweise auf Kabelbauweise) 

sorgt der Anschlussnehmer für die entsprechende Anpassung seiner Anlage. 

5.6 Anbringen des Hausanschlusskastens 

(1) Hausanschlusskasten und Hauptverteiler werden frei zugänglich und sicher bedienbar 

angeordnet. Sie können in Abstimmung mit dem Netzbetreiber kombiniert werden. 

(2) Bei der Anbringung des Hausanschlusskastens werden folgende Maße zugrunde gelegt: 

– Höhe Oberkante Hausanschlusskasten über Fußboden:   ≤ 1,5 m 6 

– Höhe Unterkante Hausanschlusskasten über Fußboden:   ≥ 0,3 m 

– Abstand des Hausanschlusskastens zu seitlichen Wänden:   ≥ 0,3 m 

– Tiefe des freien Arbeits- und Bedienbereiches vor dem 

 Hausanschlusskasten (siehe Anhang A 2):     ≥ 1,2 m 

 

6 Hauptstromversorgung 

6.1 Aufbau und Betrieb 

(1) Planer oder Errichter legen Querschnitt, Art und Anzahl der Hauptleitungen in Abhängig-

keit von der Anzahl der anzuschließenden Kundenanlagen fest. Die vorgesehene Ausstattung 

der Kundenanlagen mit Verbrauchsgeräten, die zu erwartende Gleichzeitigkeit dieser Geräte 

im Betrieb sowie die technische Ausführung der Übergabestelle werden bei der Festlegung 

berücksichtigt. 

(2) Der Errichter schließt Hauptstromversorgungssysteme so an, dass an den Messeinrich-

tungen ein Rechtsdrehfeld besteht. 

(3) Sind mehrere Hauptleitungen in einem Gebäude erforderlich, sind die zugehörigen Über-

strom-Schutzeinrichtungen in Hauptverteilern zusammenzufassen. Die Abgänge kennzeich-

net der Errichter derart, dass deren Zuordnung zu den jeweiligen Kundenanlagen eindeutig 

und dauerhaft erkennbar ist. Das gilt sinngemäß auch für kombinierte Hausanschlusskästen. 

                                           
6  In begründeten Ausnahmen ist in Absprache mit dem Netzbetreiber eine Höhe von ≤ 1,80 m zulässig. 


